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Beschluss
des Bundesrates

Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und 
des Rates über die von den Mitgliedstaaten einzurichtenden 
Mechanismen zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems 
zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung 
und zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2015/849 

COM(2021) 423 final 

Der Bundesrat hat in seiner 1012. Sitzung am 26. November 2021 gemäß §§ 3 

und 5 EUZBLG die folgende Stellungnahme beschlossen:

1. Der Bundesrat begrüßt, dass die Kommission ihre Bemühungen in Bezug auf 

die effiziente Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aus-

baut und weiter intensiviert.

2. Der Bundesrat begrüßt zudem die Ausführungen in Erwägungsgrund 44 des 

Richtlinienvorschlags. Dort wird zutreffend betont, dass es wichtig ist, dass die 

Mitgliedstaaten den zentralen Meldestellen und den zuständigen Behörden Zu-

gang nicht nur zu Informationen gewähren, die eine zeitnahe Identifizierung na-

türlicher oder juristischer Personen, die Immobilien besitzen, ermöglichen, son-

dern auch zu Informationen, die für die Ermittlung von Risiken und Verdachts-

momenten hinsichtlich einer Transaktion relevant sind.

3. Die Bundesregierung wird gebeten, auf eine Änderung des Richtlinienvor-

schlags hinzuwirken, wonach die in Erwägungsgrund 69 des Richtlinienvor-

schlags in dem Satz „Die Qualität und Intensität der Kontrollen dieser Selbst-

verwaltungseinrichtungen waren jedoch nicht ausreichend und unterliegen kei-

ner oder nahezu keiner öffentlichen Kontrolle.“ getroffenen Feststellungen in
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dieser generellen Formulierung nicht für alle Mitgliedstaaten und für alle 

Selbstverwaltungseinrichtungen gelten.

4. Der Bundesrat begrüßt das Bestreben der Kommission, in der vorgeschlagenen 

Richtlinie einen Rahmen für gemeinsame Analysen festzulegen, um sicherzu-

stellen, dass die zentralen Meldestellen tatsächlich zur Zusammenarbeit fähig 

sind. Hierzu sind auch nach Überzeugung des Bundesrates aussagekräftige Sta-

tistiken notwendig, um die Wirksamkeit der Vorschriften zur Bekämpfung der 

Geldwäsche überprüfen zu können. Soweit allerdings mit Artikel 9 Absatz 2 

Buchstabe e des Richtlinienentwurfs die Anzahl der von Strafverfolgungsbe-

hörden veranlassten oder beantworteten Rechtshilfeersuchen, unabhängig da-

von, ob nur solche an und von Drittstaaten gemeint sind, bei den Strafverfol-

gungsbehörden statistisch erfasst werden sollen, geht dies über das Ziel hinaus, 

aussagekräftige Statistiken zur Analyse der Zusammenarbeit der zentralen Mel-

destellen und der Wirksamkeit der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwä-

sche zu erlangen. Mit der Anzahl der Rechtshilfeersuchen von Strafverfol-

gungsbehörden ist eine Aussage über die Qualität der Zusammenarbeit der zent-

ralen Meldestellen und der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche nicht 

möglich. So kann eine geringe Zahl von Rechtshilfeersuchen seinen Grund da-

rin haben, dass die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche effektiv 

Geldwäsche bereits verhindern konnten und es gar keine Straftaten gibt, die 

aufzuklären wären. Weiterhin bedarf es keiner Rechtshilfeersuchen, wenn die 

Strafverfolgungsbehörden über die zum Tatnachweis erforderlichen Beweismit-

tel bereits verfügen, weil sie diese auf anderem Wege, etwa aufgrund von In-

formationen der zentralen Meldestellen, erlangen konnten. Andererseits kann 

eine Vielzahl von Rechtshilfeersuchen von Strafverfolgungsbehörden nicht nur 

auf eine Vielzahl von Ermittlungsverfahren aufgrund substantiierter Hinweise 

auf Geldwäschedelikte hindeuten, sondern auch auf das Fehlen substantiierter 

Informationen durch die zentralen Meldestellen, die von den Strafverfolgungs-

behörden nun auf anderem Weg erlangt werden sollen. Der Bundesrat bittet da-

her, von weiterer bürokratischer Belastung durch gesonderte statistische Erhe-

bungen über die Rechtshilfeersuchen von Strafverfolgungsbehörden wegen 

Geldwäschedelikten abzusehen.

5. Er unterstützt das Bestreben der Kommission, mit der vorgeschlagenen Richtli-

nie die bisherigen Rechtsvorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung einer Reform zu unterziehen und dabei diese Vor-
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schriften zur Gewährleistung einer höheren Wirksamkeit zu verbessern. Er sieht 

allerdings mit Sorge, dass die mit der Umsetzung des Aktionsplans der Kom-

mission vom 7. Mai 2020 erstrebte Erhöhung des Informationsaufkommens bei 

den zentralen Meldestellen nicht auch zu einer Erhöhung der Datenübermittlung 

gegenüber den Strafverfolgungsbehörden führt, wenn die zentralen Meldestel-

len weiterhin erst bei einem begründeten Verdacht auf Geldwäsche, damit zu-

sammenhängende Vortaten oder Terrorismusfinanzierung gehalten sind, die Er-

gebnisse ihrer Analysen und alle zusätzlichen relevanten Informationen an die 

Strafverfolgungsbehörden weiterzugeben (Artikel 17 Absatz 3 des vorliegenden 

Richtlinienentwurfs, bislang Artikel 32 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2015/849 

vom 20. Mai 2015). Da bei den zentralen Meldestellen nicht zwingend krimina-

listisch ausgebildete Mitarbeitende tätig sind, könnte dies zu einer der Sache 

nicht dienenden Filterung führen und die Strafverfolgungsbehörden hindern, die 

sich aus den Geldwäscheverdachtsmeldungen der Verpflichteten ergebenden 

Hinweise auf eine Straftat unter Berücksichtigung der bei den Strafverfol-

gungsbehörden vorliegenden Informationen und kriminalistischen Erfahrungen 

zu prüfen. Darüber hinaus ist es wichtig, dass die Informationen der zentralen 

Meldestelle so zeitnah wie möglich den Strafverfolgungsbehörden übermittelt 

werden, damit Vermögenswerte noch gesichert und anderweitige Ermittlungs-

ansätze, insbesondere solche zur Erlangung elektronischer Daten, noch genutzt 

werden können. Andererseits können die zentralen Meldestellen auf der Grund-

lage der dort beigezogenen anderweitigen Informationen und ihrer Analysen ei-

nen wesentlichen Beitrag für die effektive Durchführung strafrechtlicher Ermitt-

lungen leisten. Der Bundesrat hält daher eine Überarbeitung der genannten Re-

gelungen mit dem Ziel einer zweckmäßigen Aufgabenverteilung zwischen den 

zentralen Meldestellen und den Strafverfolgungsbehörden, insbesondere einer 

umfassenden und zeitnahen Informationsweitergabe bei dem Verdacht auf 

Geldwäsche, damit zusammenhängende Vortaten oder Terrorismusfinanzie-

rung, für erforderlich.

6. Der Bundesrat hält es ferner für nötig, dass die zentralen Meldestellen Zugang 

zu den Finanz-, Verwaltungs- und Strafverfolgungsinformationen erhalten, die 

sie zur ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. Er sieht aller-

dings mit Sorge, wenn über Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i des Richt-

linienvorschlags die zentrale Meldestelle auch umfassende Informationen aus 

noch laufenden und möglicherweise noch verdeckt geführten Ermittlungen bei-

ziehen könnte, ohne dass dem die Strafverfolgungsbehörden bei Gefahr für die
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eigenen Ermittlungen oder aus anderen Gründen des Geheimschutzes wie bei-

spielsweise zum Schutz eines Verdeckten Ermittlers entgegentreten können. Ei-

ne Verweigerung der Informationsweitergabe ist nach Artikel 19 Absatz 1 Un-

terabsatz 2 des Richtlinienvorschlags bei Gefahr für die Ermittlungen nur zwi-

schen den zentralen Meldestellen der Mitgliedstaaten vorgesehen. Der Bundes-

rat hält es daher für notwendig, eine Regelung vorzusehen, nach der der Zugriff 

der zentralen Meldestellen auf Informationen, die den Strafverfolgungsbehör-

den vorliegen, verwehrt werden kann, soweit ihm Zwecke des Strafverfahrens, 

auch die Gefährdung des Untersuchungszwecks in einem anderen Strafverfah-

ren, oder besondere nationale Verwendungsregelungen entgegenstehen. 


